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Mehrfachsensibilisierungen gegen Nickel, Chromat und/oder Kobalt beiBK 5101

Auswirkungen berufsbedingter Mehr-
fachsensibilisierungen gegen Nickel,
Chromat und/oder Kobalt bei der BK 5101

Die nachfolgenden Empfehlungen dienen
zur Beurteilung der Auswirkung einer kom-
binierten Allergie gegenüber Nickel, Kobalt
und/oder Chromat für die Einschätzung der
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) bei
berufsbedingten Hauterkrankungen nach
BK-Nr. 5101 der Berufskrankheitenverord-
nung.

Impact of a combined occupational
contact allergy to nickel, cobalt and/or
dichromate in cases of occupational skin
disease

The following recommendations serve
for assessing the impact of a combined con-
tact allergy due to nickel, cobalt and/or
dichromate on the reduction of the earning ca-
pacity in cases of occupational skin disease
according to No. 5101 of the German list of
occupational diseases.

In den ersten Publikationen der AG “Be-
wertung der Allergene bei BK 5101” der
ABD wurden die Auswirkungen von Kon-
taktallergien gegen Nickel, Kobalt und Chro-
mat dargestellt und bewertet [1, 2]. Im folgen-
den Abschnitt soll aufgezeigt werden, welche
Auswirkungen es hat, wenn berufsbedingte
Kontaktallergien gegen Kombinationen die-
ser Metalle vorliegen.

Die Auswirkung einer Kontaktallergie
gegen Nickel wurde im Allgemeinen als ge-
ring- bis mittelgradig angesehen, da in die-
sem Fall solche Berufe als verschlossen ange-
sehen werden müssen, bei denen ein nicht
vermeidbarer Hautkontakt mit nickelfreiset-
zenden Oberflächen besteht, wie zum Bei-
spiel in der Galvanik oder bei der Montage
vernickelter Teile. Patienten mit intensiver
Sensibilisierung sind darüber hinaus weitere
Tätigkeitsfelder in vielen Berufen dann ver-
schlossen, wenn auch kurzfristiger Kontakt
mit nickelfreisetzenden Oberflächen (z.B.
der Umgang mit Münzen) Ekzemschübe aus-
löst. Solche Fälle, bei denen die Auswirkung
der Nickel-Allergie als schwerwiegend anzu-
sehen ist, sind aber eher selten und müssen im
Einzelfall besonders begründet werden [1, 2].

Eine relevante Chromat-Exposition ist in
vielen Berufen gegeben, nämlich bei Beton-
bauern, Farben- und Lackherstellern, Fär-
bern, Feuerwerksartikelherstellern, Fliesen-
legern, Galvaniseuren, Gerbern, Graveuren,
Holzbearbeitern, Keramik-Herstellern, Le-
derverarbeitern, Maurern, Metallbearbeitern,
Pelzbearbeitern, Schweißern, Tonbandher-
stellern und Verchromern. Außerdem besteht
bei zahlreichen beruflichen Tätigkeiten eine
Chromat-Exposition durch das Tragen von
chromgegerbten Sicherheitsschuhen oder
Lederhandschuhen. Einem hochgradig gegen
Chromat Sensibilisierten, bei dem schon der
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Kontakt zu wenigen ppm Chromat ein allergi-
sches Kontaktekzem auslöst, sind alle diese
Tätigkeitsfelder verschlossen, weshalb in
solchen Fällen die Auswirkung der Allergie
schwerwiegend ist. Bei weniger stark ausge-
prägter Sensibilisierung kann die Auswir-
kung als mittelgradig angesehen werden, weil
nicht alle genannten Berufsfelder verschlos-
sen sind [1, 2].

Kontaktallergien gegen Kobalt treten auf-
grund von Expositionskopplung meist zu-
sammen mit Sensibilisierungen gegen Nickel
oder Chromat und nur sehr selten isoliert auf.
Wie in der Begründung für die Bewertung der
Kobalt-Allergie [2] dargestellt, führt die zu-
sätzliche Kobalt-Allergie in entsprechenden
Fällen nicht zu einer Erhöhung der Auswir-
kungen der berufsbedingten Kontaktallergie,
da Allergien gegen Nickel und/oder Chromat
bedeutend stärkere Auswirkungen haben und
sich die verschlossenen Berufsfelder weitge-
hend überlappen. Im Vergleich zur Nickel-
oder Chromat-Allergie verschließt eine zu-
sätzliche Kobalt-Allergie dem Betroffenen in
der Regel nur wenige weitere Berufe, näm-
lich die Tätigkeit des Porzellanmalers, die
Hartmetallherstellung und -bearbeitung, eini-
ge Bereiche der Kunststoffherstellung und
Arbeiten mit Kontakt zu Kühlschmierstoffen,
wenn Edelstahl bearbeitet wird oder Schneid-
platten aus Hartmetall verwendet werden. Bei
ausgeprägter zusätzlicher Kobalt-Sensibili-
sierung kann allerdings auch dem Nickel-All-
ergiker ohne Chromat-Allergie der Umgang
mit Zement verschlossen sein [2].

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende
Bewertungen:

– Auswirkung einer beruflich bedingten

Kontaktallergie gegen Nickel und Ko-

balt: in der Regel gering- bis mittelgra-
dig; in begründeten Ausnahmefällen
schwerwiegend.

– Auswirkung einer beruflich bedingten

Kontaktallergie gegen Chromat und

Kobalt: mittelgradig bis schwerwiegend.

Angesichts des wesentlich größeren Um-
fangs beruflicher Tätigkeiten mit relevanter
Chromat-Exposition und der Überlappung
verschlossener Berufe bei Nickel- und
Chromat-Allergie (s.o.) ergibt sich beim
gleichzeitigen Vorliegen beider Sensibilisie-
rungen nur eine geringfügige Ausweitung
verschlossener Bereiche, so dass die Auswir-

kung etwas, aber nicht wesentlich stärker
einzuschätzen ist. Eine etwaige zusätzliche
Kobalt-Allergie fällt beim Vorliegen einer
Nickel- und Chromat-Sensibilisierung im
Hinblick auf verschlossene Arbeitsfelder
kaum ins Gewicht.

Daher ergibt sich folgende Bewertung:
– Auswirkung einer beruflich bedingten

Kontaktallergie gegen Nickel und

Chromat bzw. gegen Nickel, Chromat

und Kobalt: mittelgradig bis schwerwie-
gend.
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